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(1) Hat die Konfliktkommission den Beschluß in 
V Anwesenheit der Beteiligten beraten und ge

faßt (§ 13 Abs. 1 Satz 2 und § 18 Abs. 1 Satz 1 
KKO) ?

e) Hat der Leiter der Beratung den Beschluß un
terzeichnet (§11 Abs. 2, §19 Abs. 2 ККО)?

f) Ist der Konfliktkommissionsbeschluß den Be
teiligten, insbesondere dem daraus Verpflich
teten, übermittelt worden (§19 Abs. 2 ККО)?

g) Ist die im Konfliktkommissionsbeschluß aus
gesprochene Verpflichtung zu einer Leistung 
aus sich heraus verständlich, nach Art und 
Umfang eindeutig bestimmt und kann danach 
ohne weiteres auf dem Wege der Zwangsvoll
streckung verwirklicht werden (§ 17 Abs. 1 
ККО)? 7

8.1.3. Bestehen nach den Unterlagen keine Zweifel an 
dem Vorliegen der Voraussetzungen für die Voll
streckbarkeitserklärung, ist eine Beratung mit 
den Beteiligten nicht erforderlich. Die Überprü
fung und ihr Ergebnis sind zu protokollieren.
Das Gericht entscheidet in der Besetzung mit 
einem Richter und zwei Schöffen.

8.1.4. Ergeben sich Zweifel, ob die Voraussetzungen 
für die Vollstreckbarkeitserklärung vorliegen, 
hat das Kreisgericht in Arbeitsrechtssachen mit 
einem oder beiden Beteiligten eine Beratung, in 
anderen Sachen eine mündliche Verhandlung 
durchzuführen.
Die Beteiligten sind ordnungsgemäß zu laden. 
Das Gericht kann ihnen aufgeben, ihren Stand
punkt schriftlich darzulegen und Beweismittel zu 
benennen.
Die in der Verhandlung zu stellenden Anträge 
richten sich auf die Erteilung oder Versagung 
der Vollstreckbarkeitserklärung.
Das Gericht kann Mitglieder der Konfliktkom
mission zur mündlichen Verhandlung hinzuzie
hen und zur Klärung der Zweifelsfragen hören. 
Das Gericht entscheidet auf Grund der Verhand
lung über die Erteilung oder Versagung der 
Vollstreckbarkeitserklärung durch Beschluß, der 
mit keinem Rechtsmittel angefochten werden 
kann.
Erforderlichenfalls hat es in seiner Entscheidung 
den Beschluß der Konfliktkommission hinsichtlich 
der von dem Verpflichteten zu erbringenden Lei
stung, insbesondere der Höhe des von ihm zu 
zahlenden Geldbetrages, zu ergänzen.

8.1.5. Verletzt ein Beschluß der Konfliktkommission 
Prinzipien des sozialistischen Rechts und der Ge
rechtigkeit, ist die Vollstreckbarkeitserklärung 
durch begründeten Beschluß zu versagen, sofern 
das ohne vollständige Prüfung der tatsächlichen 
und materiell-rechtlichen Grundlagen des Kon
fliktkommissionsbeschlusses festzustellen ist.

8.2. Zur Vollstreckbarkeitserklärung von Beschlüssen 
in Arbeitsrechtssachen

8.2.1. Wird der Beschluß der Konfliktkommission vom 
Gericht durch die Zurückweisung einer unbe
gründeten Klage oder nach Rücknahme der Klage 
durch Beschluß gemäß § 43 AGO bestätigt, be

darf es als Voraussetzung für die Erteilung der 
Vollstreckungsklausel keiner besonderen Ent
scheidung über die Vollstreckbarkeit des Be
schlusses der Konfliktkommission gemäß § 44 
AGO.
Will der aus dem Beschluß der Konfliktkommis
sion Berechtigte zu gegebener Zeit die Vollstrek- 
kung betreiben, hat er zu diesem Zweck ledig
lich unter gleichzeitiger Vorlage der Entschei
dung des Gerichts die Erteilung der Vollstrek- 
kungsklausel gemäß § 52 Abs. 1 AGO zu beantra- 

- gen.

8.2.2. Im Verfahren über die Vollstreckbarkeitserklä
rung ist die Überprüfung von Einwendungen ge
gen den vor der Konfliktkommission geltend ge
machten Anspruch und damit gegen die Rich
tigkeit und Berechtigung des ihm entsprechenden 
Beschlusses der Konfliktkommission unzulässig.

8.2.3. Stellt das Gericht fest, daß den Beteiligten keine 
oder eine fehlerhafte Rechtsmittelbelehrung 
durch die Konfliktkommission erteilt wurde, 
weist es die Parteien auf die Möglichkeit hin, 
Klage zu erheben und gleichzeitig Antrag auf Be
freiung von den nachteiligen Folgen der Frist
versäumnis zu stellen. Daraufhin setzt es das 
Verfahren auf Vollstreckbarkeitserklärung aus. 
Die Klage ist innerhalb der Frist des § 34 Abs. 2 
AGO zu erheben. Ist das der Fall, wird das Ver
fahren auf Vollstreckbarkeitserklärung einge
stellt. Anderenfalls wird das Verfahren über den 
Antrag auf Vollstreckbarkeitserklärung fortge
setzt und hierüber entschieden.

8.2.4 Versagt das Kreisgericht durch Beschluß die Voll
streckbarkeitserklärung, kann der Berechtigte in
nerhalb von 2 Wochen nach dessen Zustellung 
mit der Klage den aus dem Konfliklkommis- 
sionsbeschluß nicht vollstreckbaren Anspruch gel
tend machen.

8.2.5. Erhebt der Staatsanwalt Einspruch gegen den 
Beschluß der Konfliktkommission, hat das Ge
richt das Verfahren über die Vollstreckbarkeits
erklärung gemäß § 33 AGO bis zur Entscheidung 
über den Einspruch des Staatsanwalts auszuset
zen. Hat das Kreisgericht den Beschluß der 
Konfliktkommission bereits für vollstreckbar er
klärt, bevor der Staatsanwalt Einspruch eingelegt 
hat, hat es auf den Einspruch hin die Zwangs
vollstreckung gemäß §§ 707, 719 ZPO einstweilen 
einzustellen.

8.3. Zur Vollstreckbarkeitserklärung von Entschei
dungen der Konfliktkommission durch das 
Kreisgericht in anderen als Arbeitsrechtssachen 
(§61 KKO in Verbindung mit §60 SchKO)

8.3.1. Die Vollstreckbarkeitserklärung eines Beschlus
ses der Konfliktkommission darf nicht von vorn
herein versagt werden, wenn mit diesem nach 
einer Beratung wegen einfacher zivilrechtlicher 
und anderer Rechtsstreitigkeiten unter Verlet
zung von § 56 Absätze 2 und 3 KKO dem An
tragsgegner Verpflichtungen auferlegt wurden. 
Entsprechend den Festlegungen über die Behand
lung des Einspruchs gegen einen solchen Be
schluß ist zu prüfen, ob nicht doch eine Einigung 
Vorgelegen hat und die Entscheidung der Kon
fliktkommission als Bestätigung der Einigung an-


